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Betreff: Antwort auf die Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Lastenrad-Leihsysteme in der Metropole Ruhr 
 
 
Antwort: 

 
1. Wie viele und welche Lastenrad-Leihsysteme gibt es in der Metropole Ruhr? 

In welchen Kommunen oder Kreisen befinden sich die Lastenrad-
Leihsysteme? Ist die Ausleihe auf bestimmte Stadtteile oder Quartiere 
begrenzt? 

 
Eine erste Internetrecherche der Verwaltung ergibt hinsichtlich der Verfügbarkeit 
von Leih-Lastenrädern für die Metropole Ruhr ein heterogenes Bild. Die 
grundsätzliche Möglichkeit zur Leihe von Lastenrädern, besteht in etwa der Hälfte 
der 53 RVR-angehörigen Kommunen. In den kreisfreien Städten, mit Ausnahme 
von Bottrop und Hagen, gibt es jeweils mindestens einen Anbieter, der mindestens 
ein Lastenrad zur Leihe anbietet. Im Kreis Unna sind Leihen in sieben von zehn 
Kommunen möglich, im Ennepe-Ruhr-Kreis in sechs von neun Kommunen, im Kreis 
Wesel in vier von 13 und im Kreis Recklinghausen in zwei von zehn Kommunen. 
Ein einheitliches Lastenrad-Leihsystem existiert nicht. In vielen Fällen stehen nur 
ein bis zwei Lastenräder pro Kommune zur Verfügung. Aus diesem Grund kann 
bisher nicht von einem „Leihsystem“ gesprochen werden. Zu einer möglichen 
räumlichen Begrenzung der Ausleihe gibt es in der Regel keine Angaben. Allerdings 
ist davon auszugehen, dass Start- und Endpunkt der jeweiligen Ausleihe am 
gleichen Ort liegen müssen. Für einige der Verleih-Angebote wurden zeitliche 
Befristungen bis zum Herbst 2023 oder zum Jahresende angegeben. 
 
Weitere Details sind der beigefügten Tabelle (Anlage 1) zu entnehmen. Diese stellt 
eine vorläufige Übersicht der Lastenrad-Leihmöglichkeiten in der Region dar 
(Stand Juli 2023). Für eine vollumfängliche Recherche mit tiefgehender Einbindung 
der Kommunen bestehen in der Verwaltung derzeit keine Personalkapazitäten.  
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2. Über welche Plattformen und zu welchen Konditionen und Gebühren sind 
die Lastenräder in den jeweiligen Leihsystemen auszuleihen?  
 

Die Ausleihe der Lastenräder unterscheidet sich je nach Stadt und Anbieter. Auch 
Konditionen und Gebühren sind nicht einheitlich.  
In der Region existieren derzeit mehr als 20 verschiedene Anbieter, die 
eigenständige Buchungsportale vorhalten. In den meisten Fällen kann die Buchung 
über ein entsprechendes Onlineportal vorgenommen werden.  
Einige Lastenräder sind nur definierten Gruppen zugänglich, z. B. Mieterinnen und 
Mietern bestimmter Wohnungsbauunternehmen. Auch bei den Gebühren zeigt sich 
ein breites Spektrum: Neben kostenfreien Angeboten belaufen sich die Gebühren 
pro Tag auf bis zu 50 Euro.  
 

3. Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, bei der anstehenden 
Strukturreform des metropolradruhr auch den Verleih von Lastenrädern 
ruhrgebietsweit möglichst einheitlich, benutzerfreundlich und übersichtlich 
zu organisieren? 
 

Die Verwaltung arbeitet zur Zeit an der Weiterentwicklung des metropolradruhr 
(siehe Drucksache Nr. 14/1140). Im Rahmen der Ausschreibung des Betriebs im 
Jahr 2025 ist vorgesehen, auch die Leihe von Lastenrädern in das metropolradruhr 
aufzunehmen. Diese sollen zu einheitlichen Konditionen im Bediengebiet zu 
entleihen sein. Ziel ist es, den Kundinnen und Kunden über eine App die ganze 
Bandbreite der entleihbaren Fahrradtypen im metropolradruhr bereitzustellen. 
 
Anlage 1: Lastenrad - Verleihsysteme in der Metropole Ruhr  
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